
Olaf Köppe 
Neoliberale Steuerrechtslehre und 
Bundesverfassungsgericht 

Der Autor analysiert die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum 
Steuerrecht. Er zeigt, daß das Gericht einer bestimmten, in der Wissenschaft 
vertretenen Auffassung von Steuerrecht, der sog. »neuen Steuerrechtslehre«, 
nahe steht. Diese Konzeption folgt der Idee eines konservativen Wohlfahrts­
staates. Der allgemeine Gleichheitssatz des Grundgesetzes wird als Argumen­
tationsfigul' zur Rechtfertigemg von sozialen Ungleichheiten im Steuerrecht 
herangezogen. Der Autor untersucht die Entscheidungen des Bundesverfas­
sungsgerichts daraufhin, ob sie ein neoliberales Politikkonzept im Wege der 
Steuerpolitik durchsetzen. 

Die Red. 

1. Einleitung 

Mit dem durch die Bundestagswahlen 1998 herbeigeführten Regierungswechsel ist 
eine »ökologische und sozial gerechte Steuerreform« - wie auch immer sie in concreto 

ausgestaltet werden wird -, prinzipiell möglich geworden. Jedoch sind sechzehnJahrc 
konservative Herrschaft auch an der Interpretation des Steuerrechts keineswegs 
spurlos vorübergegangen. Auch und gerade im Steuerrecht läßt sich eine " konserva­
tive Transformation des Wohlfahrtsstaates«' verfolgen. 
Obwohl bei Untersuchungen zum Wohlfahrtsstaat häufig die Staatsausgaben im 
Vordergrund stehen, ist die staatliche Einnahmeseite keineswegs ein zu vernach­
lässigender Faktor. Berücksichtigr man beispielsweise, daß im US-amerikanischen 
Steuersystem ein erheblicher Anteil an verdeckten staatlichen Leistungen für die 
Mittelschicht enthalten ist, wird die von Gösta Esping-Andersen (1990) unternom­
mene Typisierung des US-amerikanischen Sozialstaates als Inbegriff eines liberalen 
Wohlfahnssystems kritikwürdig.' Da die staatliche Einnahmeseite einen wesentli­
chen Bestandteil der wohlfahrtsstaatlichen Struktur ausmacht, wird das Steuerrecht 
und die I nterpretation des Steuerrechts zu einem entscheidenden Faktor für das den 
Wohlfahrtsstaat auszeichnende nSystem der Stratifizierung«.l Insofern haben Argu-

, Diese Formuli erung lehm sich an die Publ,k.rion von Je", Sorcher( mit dem Titel -Die konservative 
Transformation des Wohlf.hrtssta>tes. , FrankfurtfNew York 19950 an. Borehen untersucht in seiner 
Veroffemlichung mehrere konservative Politiken (Rcagan-Ara, Thatchcr-Ara, Kohl-Ära) und weis, 
nach, daß - mit nationalen Diffcren?en - versucht worden ist, d ie okonomischc n und politischen Grund­
lagen sozialdemokratische r Polilikmodelle >-u z<rstoren. 

2 Zu den versteck,en Seiten des amerikanischen Wohlfahrtma.ues: HOWMd, ClmSlophcr: The I-lidden Side of 
the Ameriean Welbre Stote, In: Political Seien« Quarterly ' 99), S. 40) H. 
Vgl.: E,pmg-Ander$en, GOSIa: Zur PoJ.,ischen Okonomie des WohlfahrtSstaates, In: L,ssemchlO'lncr 
(Hrsg.): Welten cl. WohlfahrtSkapitalismlls, FrankfurtINcw York '998, S. '9ff. (S-)9ff.). Als >syStem 
01 stratifica,ion. b"zeichncl E,pmg-Anderscll das wohlfahrtsstaatliche Arrangement, um auf Kdf,c- oder 
Klassenkonstcll:t.tioncn hinzuweisen. Diesen Klasscnkonstcl lationen gehe es nicht nur darum, soziale 
Defizite zu beseitigen, sondern sie trachten danach, das System der Schichtengliederung >.u ihren Guns,en 
zu beeinflussen. Im WohlfahrtSstaat, so E'pmg-Andcrsen, sind es gerade die sozialpolitischen Instrumen­
tarien , mir cl"n<"n soziale Disparit3.tcn \I('rlndert oder aufrechtcrh:l.!cC'n werden konnen . 
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mentationsfiguren in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Exi­
stenzminimum und zu r Vermögensteuer gesellschafrsgesta ltende Bedeutung. So sind 
sie nicht nur ein Moment des so:tialen Ausgleichs, mit ihnen können bestimmte 
Einkommenspositionen dem Zugriff des Steuergesetzgebers entzogen werden. Die 
Folge wäre dann, daß Rechtsprechung zum Existenzminimum untrennbar mit juri­
stischen Gedankengängen verflochten wäre, die bereit sind, bestimmten Einkom­
menstiteln einen privilegierten Bestandsschurz einzuräumen. Dabei bedient sich der 
hier zu untersuchende steuerrechtliehe Ansatz einer bestimmten Interpretation der 
Grundrechte (vor allem Art. J I GG, aber auch Art. Il I und 14 GG), um eine 
redistributive, soziale Aufwärtsmobilität begünstigende Steuer- und Sozialpolitik 
zllgunsten einkommensstarker Gruppen zu konterkarieren. Gezeigt wird, mi t wel­
chen argumentativen Mitteln es gelingen kann, daß der allge meine Gleichhe itssatz 
soziale Ungleichheiten im Steuerrecht zu rechtfereigen vermag. Doch muß darauf 
hingewiesen werden, daß diese Argumentationsfiguren keineswegs unumstritten 
si nd . Nicht nur das Sondervorum des Richters Böckenfördc; verweist auf die keines­
wegs vollständ ig erreichte neoliberale Hegemonie in Sachen Besteuerung, sondern 
auch eine jüngere Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) zur Übe rmaßbesteuer­
ung' verweist darauf, daß die von Teilen der Verfassungsrichter favo ri sierte Inter­
pretation zum Steuerrecht keineswegs in toto geteilt wird" 
Zentrale Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Steuerrecht werden 
unter dem Gesichtspunkt untersucht, ob das Bundesverfassungsgelicht eine Steuer­
politik betreibt, die die Einnahmeseite des bundesdeutschen Wohlfahrtsstaates zu­
gunsten bestimmter gesellschaftlicher Gruppen derart verändert, so daß in den 
Entscheidungen die Konturen eines neoliberalen Projekts erkennbar werden ' 

2. Ein neues steuerrechtliches Konzept setzt sich durch 

Die hier als »neue Ste"errechtslehre« oder "Kölner Schule« bezeichnete Steuerrechts­
dogmatik - vertreten vor allem durch Klaus Tipke, Joachim Lang, Cerd Rose und 
Klaus Vogel auf der steuerrechtlichen sowie Paul Kirchhof auf der staatsrechtlichen 
Seite - wird fast ausschließlich durch die Rechtsprechung des Bundesverfassun gsge­
richts und nicht durch gesetzgeberische Tätigkeit zur (Verfassungs)rechtswirklieh­
keil. Da eine Viel zahl von Finanz- und Steuerrechtlern in der Regierung und im 
Parlament lediglich »krea tive C haoten« Uoachim Lang) am Werk sehen, wird un­
verhohlen auf das Bundesverfassungsgericht als letztentscheidende Instanz gesetzt, 
um über das Gericht Einfluß auf den Steuergesetzgeber ausüben zu können. So 
wendet sich beispielsweise auch Klaus Tipke , der Nestor des deutschen Steuerrechts, 

4 Vgl. Sondervorum des Rich,<rS Bod" ,,!ord<, ,n: BVerfG NJW '995> S. 261)11 (5. 2620 If) . 
5 Vgl. BFH-B<lchluß vom 'l.Marz ' 998, Il B 19'97 
6 Ocr BFH lehnl hier eine strikte Auslegung der BVcrfGE vom 22.6.1995 (Ei nhcirswCfC· und Vermögen­

steuer) zum UbcrmJßvcrbüt ab und crkJarr somit weite Tede dc.r BVcrfGE, auf die sich der Klagcr berufen 
haue, zum Obi(cr D,clu m. Vgl. dil,z.u auch: Knapp, Ursu!tt; Richter b Kolh;gcn Lc\'itcnl in: Frankfurter 
Rundschau v. 2I S. 1998, 5'4- BereIts in den :H.:hrzigcr J:thrcn gab Ci: Kri tik an der Rechtsprechung des 
ßVcrfG z.um Steuerrecht . Vgl. dazu: Martem, joachlm: Grundrecht auf Stcuergcrcchngkcit?, in: Kri eV ­
KntlSchc Vicnclj :.hrcsschri fl (ur Gesetzgebung und RechtSWissenschaft 1987, S. 39 H. 

7 Auf die {;cnauc VOr'gcs hichte d('r Entscheidungen, auf dLe rechtlichen Aspekte (7 .. B. die Bindungswirkung 
n>n Entscheidungen, pro~ fururo~Rechtsprechung ctc.) sowie auf Ubc rl egungen zur Stellung und Bedeu ­
tung der Vcrf.1ssungsgerichtsbarkc.'i t (als Schlagwt.me waren zu nennen: JuriJifizierung der Poli tik/Poli­
LLsicrung der JUStlz) Wird hier veri'jchtct. llier sollen bestimmt<: "1i;:ndc.'l1 zcn c.be.scr Rechtsprechung her­
vorgehoben werden, dlC:: .sdbst in inMrukt iv("Il Unlcrsuchungcll zu rSteucrrcchuprcchung des BVcrfG m. E. 
zu w1.:nig bc;tdtct wurden (v gl. :l. ß.: \t1ernr.,. Kahn: Einhcirswertsteuern in den ZCLten de'S Stcut>rchaos. In: 

Kri tische Justiz 1996, S. u7ff). 
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an das Bundesverfassungsgericht, um die .Machtverwalter« - gemeint sind die 
Akteure innerhalb des politisch-administrativen Systems - dem Einfluß der "Ideen­
walter« - der auf sog. neoliberale Reformen drängenden SteuerrechtIer - zugänglich 
zu machen' Begünstigt durch die Judikatur des Bundesverfassungsgerichts ab Mitte 
der achtziger Jahre, kulminierten die fiskal- und verteilungspolitischen Fragen auf 
dem »Deutschen Juristentag 1988«. Dieser beschäftigte sich u. a. mit dem Thema 
,. Empfiehlt es sich, das Einkommensteuerrecht zur Beseitigung der U ngleichbehand­
lung und zur Vereinfachung neu zu ordnen ?«' Dort wurden Beschlüsse zum Trans­
fereinkommen und zur »Berücksichtigung eines realistischen Existenzminimums 
gefaßt«. Einmal auf diesem Forum vertreten und in Form von Besch.lüssen als 
Forderungen formuliert, etablierte sich der steuerreehrliche Ansatz zusehends, der 
um eine Integration steuerrechtlicher, unterhaltsrechtlicher und sozialrechtlicher The­

men bemüht ist. 

2 . T. 'Crundrechtsungebundene Besteuerung' und ökonomische Freiheits­
rechte 

Die gegenwärtige Besteuerung wird von den Vertretern der »neuen Steuerrechts­
lehre« als eine »verfassungs- oder grundrechtsungebundene Besteuerung«'o bezeich­
net. Ihnen zufolge sei das Steuerrecht mit den Grundrechten in Einklang zu bringen. 
Doch wäre zu fragen, auf welcher Interp retation der Grundrechte dieses Unterfangen 
basieren soll. Denn es ist eine zentrale Frage, ob wesentliche Grundrechte als soziale 
Teilhaberechte betrachtet werden sollen oder ob sich die Grundrechtsinterpretation 
am ,klassischen Liberalismus< zu orientieren hat. Beanrwortet wird diese Frage von 
der .neuen Steuerrechtslehre«, indem sie der Verfassung eine Grundentscheidung 
zugunsten der ökonomischen Handlungsfreiheit und zugunsten der "Sachgesetzlich­
keiten einer freiheitlich organisierten Ökonomie«" unterstellen . So werden die Art. 3 
I GG, Art. 12 I GG und der Art. 14 I GG vor allem unter dem Aspekt ökonomischer 
Freiheitsrechte wah.rgcnommen. Würde sich diese Interpretation der Verfassung 
konsequent durchsetzen, wäre sozusagen durch die Hintertür eine verfassungsrecht­
liche Streitfrage der frühen Bundesrepublik (Rechtsstaat vs. Sozialstaat)" zugunsten 
des ,Rechtsstaates< gelöst. Eine dergestalt verstandene verfassungsrechtliche Grund­
entscheidung hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Interpretation einer ,ver­
fassungsgemäßen< Besteuerung. Dies gilt um so mehr, da jede Rechtfertigung von 
Steuern und Steuerhöhe auf einem gesellschaftlichen Ordnungsmodell basiert: So 
knüpft der methodologische Individualismus der neuen Steuerrechtslehre an die 
Grundrechte als Individual- und Abwehrrechte - hier vor allem an den allgemeinen 

8 Vgl.: 7ipke, KIIllI$: Die Stcul'rrednsordnung. Bd. 1- 3. Koln 199), S. X f. 
9 Vgl. dazu das gleichlautende ... Gutachten F fur den S7. Deutschen Juristentag .. von Pl1u! KITCbbof 

Kl r-/:hhoj. Paul: Empfieh !t es .~lch) das Einkommensreuerrecht zur Bcsc!f!gung der Ungleichbehandlung 
und zur Vertinfachu ng neu .... u ordnen? Gutachten F fur den Deutschen Juristeßtag. erstattet von Bundcs­
vcrfassungsnchter Dr. Paul Kirchhof, ordentlicher Professor an der Uni\'ersirat Heidelberg. MLinchcn 
1988. 

10 Zu diesem Topos vgl.: L{mg, j OtH:Jmn: Verb.~.'i ungsrcGhlJ ic he Gewahrlciswng des Familiencxistt·n .... mini­
mums im Steuer- und Kmdcrgcldrccht, in: StuW 1990, S. JJ 1 H. 

" Ebd., S.}}l. 

r 2 Vgl. dazu: VVDStRl. 10, Berlin f95 2. Hierbei gellt es um die Konrroversc ZWischen Wol/gang Abendroth 
il(S einem Protagonisten der Vc re inb;ukcit von RedusSlaal '. und S07.iJ.lsta:l.t-sprinzlp auf der einen Seite 
und Emst. Foystbo/f als clllern Venreter der U llyercznhJrktir bcrdcr Vcrfas5ungsprinzipicn auf der anderen 
Seite. Diese Kontroverse wu-d auch von HmH-PCle"r lpsen in se inem RcfcrJ.l .. Emcignung und Sozl,llisie­
rung~ (VVDStRL 10, Berlin 19S2. S. 73 ff) j.\Ifgesriffcn. 

]7 
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18 Gleichheitssatz und an einen als Arbeitseigentum verstandenen Eigentumsbegriff -
an, während das Sozialstaatsprinzip sowie ein sich daraus ergebendes Verständnis der 
Grundrechte als soziale Teilhaberechte aufgrund der methodologischen I-lerange­
hensweise ausgeschlossen werden." Dem Sozialstaatsprinzip kommt in Verbindung 
mit Art. 1 GG in der hier zu skizzierenden Steuerrechtsdogmatik lediglich eine das 
(Familien)-Existenzminimum sichernde Aufgabe zu, wie unten gezeigt werden 
wird. 

3. Zur Entwicklung der Begriffe der »neuen Steuerrechtslehre« 

Wichtige FachbegriHe im Steuerrecht sind die »horizontale Steuergerechtigkeit«, 
die »vertikale Steuergerechtigkeit«, die »Realitätsgerechtigkeit« und das »Leistungs­
fähigkeitsprinzip«. " Der Bedeutungsgehalt dieser Termini ist durch die Rechtspre­
chung des Bundesverfassungsgerichts zum allgemeinen Gleichheitssatz und zu 
anderen Grundrechten mittlerweile dem der »Kölner Schule« weitgehend angenä­
hert worden. Die Stoßrichtung des Kölner Ansatzes läßt sich folgendermaßen 
skizzieren: Etwa seit Anfang der siebziger Jahre beschäftigte sich die deutsche 
Steuerrechtswissenschaft mit der »realitäts ge rechten Berücksichtigung der existenz­
sichernden Aufwendungen bei der Besteuerung von Einkommen«. 's »Realitätsge­
rechte Beriicksichtigung« bedeutete zunächst, daß die im damaligen Steuerrecht 
nicht vorhandene Berücksichtigung eines »realitätsgerechten Existenzminimums« 
(dem sog. Grundfreibetrag) ins Steuerrecht aufgenommen werden müsse. Somit 
ging es zunächst I.ediglich um die einkommensteuerliche Berücksichtigung des am 
Sozialhilferecht orientierten Existenzminimums, das auch bei zwangsläufigen Un­
terhaltsaufwendungen berücksichtigt werden müsse, zumal diese Aufwendungen 
die Leistungsfähigkeit des Steuerzahlers mindern würden. Diese Minderung der 
Leistungsfähigkeit müsse - so die Forderung - auch im Steuertarif berücksichtigt 
werden. 

Während der steuerlichen Berücksichtigung des Existenzminimums sowie der Be­
rücksichtigung des Existenzminimums bei Unterhaltsaufwendungen m. E. auch aus 
verfassungsrechtlichen Gründen zuzustimmen ist, wird sich zeigen, daß die »neue 
Steuerrechtslehre« hier keineswegs halt macht, sondern daß sie auf diesem legitimen 
Teilaspekt - eben der Berücksichtigung des Existenzminimums - ihre, den finanziel­
len Handlungsspielraum des Wohlfahrtsstaates gerade einschränkende, Konzeption 
aufbaut. So besteht ein Zusammenhang mit weitergehenden Forderungen: Bei Be­
ziehern höherer Einkommen, deren zwangsläufige Unterhaltsaufwendungen auf­
grund des § 1610 BGB über dem Existenzminimum liegen, sollen diese Aufwendun-

[J Eint; andere Rcchtfcrttgung von Steuern findet sich bci.spiels \ .... dst: bei Egon Mal'lner (einem oscerrcich­
sehen Sozialisten und Finanz- und Wirtschaft!iwissenschaftler): Mao:ner 7..Ufolgc ist die Steuerprogression 
und eine Mehrbelastung der bcsscrvcrd ic l1 cndcn EinkommeJlspflichcigcn ,.prakti "l,.icrtc Solidarität«. 
NachzuJc.scn in: MlICl.l1er, F:gon: Woblfahrtsstaat und Wirl-schaftskrisc. Os[crrcichs Soziali:Hcll suchen 
einen Ausweg, Reinbek bei Hamburg [978, S. 129. 

14 ~ VertikaJc Stcucrgerechrigkc::it <o: bedeutet beispielsweise, daß BezieherInnen hoherer Einkommen höher 
besteuert werden konnen :\ Is BezicherInncil niedriger Einkommen. Sie rechtfertigt die Steuerprogression. 
"Horizontale Steuergcrecllligkcit .. verl;l11gt, daß Beziehcrlnnen mit gleichem Einkommen dann nieht 
gleich hoch bcsteuert werden dürfen, wenn :;.i e uml'r~chiedliche Bel as lUngen baben. W;I S zu den stcucr­
mindernden Bela.stungen gehöreil soll. is t dabei strittig und s~)llte großteils der DefinItion des Gesel2.­
gebers obliegen . .. Realitätsgercehtc" Besteuerung verlangt, daß zumindest das Existenzminimum steuer­
frei bleibt. Allerdings verbleibt <luch hier wie beim strinigen ~LeislUngsfa.higkeitsprinzip<x viel Raum fur 
I.nrcrpret3tioneo. 

I 5 LAn~ jOMJHm: Besteuerung des Konsums am ~!.:~.('tzgebungspoli[ischer Sieln, in: Rme, Man/red: Kon­
sumonentierte Ncuordnung des Stt:\ler.~ystems, I'Ieiddbcrg 1991,5.291 H (5. }21). 
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gen über das Existenzminimum hinaus einkommensteuerlich in Form von Abzügen 
berücksichtigt werden. Den Vertretern dieser Ansicht sind diese Forderungen nicht 
nur mit dem allgemeinen Gleichheitssatz vereinbar, sondern sie würden sich sogar 
zwingend aus ihm ergeben: Ungleiches wird ungleich behandelt - zur Sicherung 
sozialer Ungleichheit.'6 
Daß dies mit dem allgemeinen Gleichheitssatz vereinbar sei, ergibt sich u. a. aus der 
apodiktischen Formulierung, die Degressionswirkung bei steuermindernden Abzü­
gen sei keine Steuervergünstigung, sondern sie sei die »systemnorwendige Kehrseite 
der Progression bei den steuerbegründenden Zuflüssen.«" Eine Folge dieser Ansicht 
wäre z. B., daß das Kindeswohl steuer- und verfassungsrechtlich an das Einkommen 
der Eltern geknüpft wäre und das Steueraufkommen des Staates zugunsten von 
Familien mit höheren Einkommen geschmälert werden würde (da einkommenstarke 
Steuerzahler im Endeffekt mehr Vergünstigungen erhalten als einkommensschwa­
che). 
Ähnlich begründen auch Klaus Tipke und Joachim Lang die Legitimität der De­
gressionswirkung bei Beziehern höherer Einkommen, wobei sie allerdings zwischen 
Sozial- und Fiskalzweck unterscheiden. Soll steuerliche Leistungsfähigkeit gemessen 
werden, ergibt sich die Degressionswirkung aus dem Übermaß der Belastung auf­
grund der höheren Unterhaltsverpf/ichtung der "Besserverdienenden«. Nur bei den 
Sozialzwecknormen, die auf eine Förderung nach dem Bedürftigkeitsprinzip aus­
gerichtet sind (z. B. der Wohneigentumsförderung) sei die Degression bei einkom­
mensstarken Steuerzahlern nicht zu rechrfertigen.'8 
Somit wird im Steuerrecht zunächst ein Zusammenhang zwischen Sozial- und Steuer­
recht hergestellt, der beansprucht, auch für das private Unterhaltsrecht zu gelten. 
Demnach wären Aufwendungen für den Unterhalt nach § 1610 BGB ein Sozialzweck. 
und die DegreS5ionswirkung bei einkommensstärkeren Haushalten kann als gerecht­
fertigt angesehen werden. Mag dies vorerst auch nur als eine punktuelle Veränderung 
im Steuerrecht erscheinen; das Ziel dieses Ansatzes läßt sich leicht erahnen: Mit der 
von dieser Steuerrechtsdogmatik initiierten Veränderung in der Verbindung von 
Fiskal- und Sozialpolitik wird der im Wohlfahrtsstaat verankerte Zusammenhang 
beider Politiken zugunsten eines strukturellen Vorrangs der Fiskalpolitik gelöst. so 
daß die anriredistriburiven Tendenzen dieses Ansatzes freigesetzt werden können und 
soziale Aufwärrsmobilität begünstigende staatliche Unwerteilungsmaßnahmen be­
gründungsbedürfriger werden." 

16 Zur soziale Ungleichheit leg'itimierenden Interpretation des allgemeinen Gleichheirssaczcs, vgl.: Perels, 
Joachtm: Der Gleichhcirssatz zwischen Hierarchie und Demokratie, in: Perels,}oachlm (HISg.): Grund­
rechte als Fund:HntllC dl'r Demokratie, FrankIunlM. 1979. S. 69 ff. 

17 Deutscher Juristl~ntag 1988: Verhandlungen des 57. Deurschen Jurisremages, Munchen, S. N 214. 
rS Vgl.: Tlpke, KlaliS/Lang,joach,m: Steuerrecht, '4. vollig uherarbeitete Auflage, Koln 1994, S. 209 Rz. 43. 
19 Die Protagonisten dieses steuerrechtlichen Ansatz.es heben diese Tendenzl~n - wenn auch mit auf das 

Existenzmi nimum bezogenen Ei.nsehran.kungen - durchaus lobend ::I.ls anvisiertes Ziel hervor, denn: 
... Sonst laufen immer mehr Reiche davon und invcstieren ihr Geld im Ausland..: (so joachim l.dng in 
cincm Lllcrview mit der Wochenzeitung »Die Zeit • . Nachzulesen in: .. Die Zeit « vom 17. Oktober '997, 
S. 38, .. Reiche sind nur schwer zu greifen • . Ltng hebt in Jit'sern Interview auch hervor, daß vor allem der 
Mitrc!sund "und da msbc~ondere die besserverdicnenden Angestellten« e!lt!:lstet werden sollten). 
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20 4- Zur Chronologie des Einflusses der »neuen Steuerrechtslehre« auf Ent­
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts 

Mit dem Beschluß zur Kilometerpauschale imJahr 1969 (BVerfGE 27, 58) beginnt die 
Judikatur des Bundesverfassungsgerichts, in der es um die im Einkommensteuerrecht 
vernachlässigte Berücksichtigung der tatsächlichen Minderung der Leistungsfähigkeit 
derSteuerpf/ichtigen geht. Der Beschluß vom 23. Il. 1976 kann helfen, den Wechsel in 
der Rechtsprechung zu verdeutlichen. 

4.1 Der Beschluß vom 2J. 1'. 1976 

Dem Beschluß des Ersten Senats vom 23. 11. 1976 (BVerfGE 43, 108) lagen Verfas­
sungsbeschwerden mehrerer ordentlicher Professoren des Rechts vor.'O 
Die Beschwerdeführer kritisierten, daß sie ihren Kindern Unterhalt gewäJlren wür­
den, diesen abcr nicht aus dem staadichen Kindergeld bestreiten könnten. Ihres 
Erachtens seien sie durch die von ihnen angegriffenen Regelungen selbst, unmittelbar 
und gegenwärtig in ihren Grundrechten aus Art. 3 I sowie 61 und II GG verletzt. De 
facto, so die Beschwerdeführer, würden sie genauso behandelt wie kinderlose Ehe­
paare mit gleichem Einkommen, so daß das für den Bereich des Steuerrechts geltende 
Prinzip der horizontalen Steuergerechtigkeit und die Besteuerung nach dem Lei­
stungsfähigkeitsprinzip durchbrochen werde, da die Unterhaltsleistungen für die 
Kinder nicht berücksichtigt würden. Da die Unrerhaltslasten aber die Leistungsfä­
higkeit m.indern, ließe sich die Gleichheit nur durch den Abzug der Unrerhalts­
leistungen von der Bemessungsgrundlage, nicht durch Gewährung von Kindergeld 
erreichen (da die gesetzlichen Unterhaltsansprüche der Kinder bei höherem Ein­
kommen der Eltern steigen; vgl. § 1610 I BGB). 
Zur Einkommensteuer und zum Leistungsfähigkeitsprinzip äußerte sich der Erste 
Senat folgendermaßen : »En tgegen der Ansicht der Beschwerdeführer kann aus dem 
Wesen der Einkommensteuer, als einer auf die Leistungsfähigkeit angelegten Steuer, 
nicht auf das Prinzip geschlossen werden, daß das zu besteuernde Einkommen nur 
aus der Summe des Konsums und des steuererheblichen Vermögenszuwachses be­
stehe, wobei die für den Konsum der Kinder verwendeten Teile des Einkommens 
nicht der Besteuerung unterliegen dürften ( ... ). Gegenstand der Einkommensteuer ist 
zunächst das erzielte Einkommen, wobei bei dessen Berechnung zwar weitgehend, 
aber nicht vollständig ( ... ) die zu seiner Erzielung erforderlichen Aufwendungen 
abgesetzt werden (Nettoprinzip).«" Auch siebt der Erste Senat dies nicht a.ls ein sich 
aus der Verfassung unmittelbar ergebendes Rechtsprinzip an. Hervorgehoben wird 
ledigLich ein »g rundsätzliches Gebot der Steuergerechtigkeit«, während einer Be­
steuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip .ufgrund der Vieldeutigkeit dieses 
,Begriffs< eine Absage erteilt wird. Ferner hob der Erste Senat hervor, daß der Ge­
setzgeber zur »reinen Verwirklichung des Prinzips der Besteuerung nach der Lei­
stungsfähigkeit ( .. .) auch bei der Einkommensteuer von Verfassungs wegen nicht 
verpflichtet«" sei. 

20 Prozcßbevollm3chtigtcr war KlaUf Vag "I. Die Verfassu ngsbcschwcrdtn richleten Sich gegen dns Gesetz 
zur Rdonn der ei nkommensteuer, des famlhcnbsren::tusgleichs und der Sparforderung - dem Ein­
kommcnstcucne(ormgcsc lz vom 5. ,1974 - SOWClt es Eltern fur Umcrl1J. ltslcls(ungen ;}n Ihre Kinder 
keine Einkommcnstcucrcrmaßigungcl1 gcw .. hn.. 

2' BVdGE 4}. ,08 [",1. 
22. Ebd., S. 110. 
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4.2 Neuer Einkommensbegriff durch Verfassungsrechtsprechung ([984) 

Mit den Beschlüssen vom Februar und vom Oktober 1984 (BVerfGE 66, 214; 67,290) 
ändert sich die Rechlsprechung Zur Abzugsfähigkeit von zwangsläufigen Aufwen­
dungen im Einkommcnsteuerrech.t. Auffällig ist eine auf das Steuerrecht Bezug 
nehmende Aufwertung des allgemeinen Gleichheitssatzes (Art. 3 I GG) durc h. die 
Verfassungsrechtsprechung. Wurde im 1976er Beschluß anhand des allgemeinen 
Gleichheitssatzes lediglich geprüft, ob das Kindergeldsystem mit seinen festen Geld­
beträgen verfassungsrechdich zulässig sei, wird nun das zunächst aufgrund seine r 
Vieldeutigkeit gescholtene Leistungsfähigkeitsprinzip in den Beschlüssen vorn 
22.2.1984 und vom 4. 10. '984 zu einem grundrechtlich verbürgten Prinzip erklärt. 
Zusätzlich erhält der Einkommensbegriff eine :-icudeutung, die auffällig am Eigen­
tumsbegriff von Klaus Tipke orientiert ist.'l 
Tipkes Einkommensbegriff setzt sich aus dem ,:ndisponiblen Einkommen sowie dem 
disponiblen Einkommen zusammen. Das indisponible E inkommen besteht aus a) den 
Lebenshaltungskosten (zumindest dem Existenzminimum) lind b) den familiären 
Unterhaltskosten, so daß das disponible (das zu versteuernde) Einkommen ein Ein­
kommen ist, bei dem a) zwangsläufige Unterhaltsaufwendungen berücksichtigt wer­
den müssen und es b) als ein zu besteuerndes Einkommen oberhalb des Existenzmi­
nimums liegen muß ." Demnach ist eine tarifliche Nullzone als Grundfreibetrag in die 
Bemessungsgrundlage zu integrieren. Allerdings bilden diese beiden aufeinander­
bezogenen Einkommensbegriffe (disponibel/ indisponibel) lediglich den Rahmen für 
weitere steuerrechtliche, damit haushalts- und sozialpolitisch bedeutsame Überle­
gungen. Denn relevant ist vor allem, welches wirtschaftspolitische Konzept sich 
hinter dem Einkommensbegriff verbirgt. Ob Markteinkommentheorie, Reinvermö­
genszuwachstheorie oder konsumorientie,·ter Einkommensbegriff - diese steuerrecht­
liehen Paradigmen entscheiden darüber, ob steuerliche Mehrfachbelastungen (zu­
mindest bei direkten Steuern) verfassu ngskonform oder verfassungswidrig sind und 
welche sozialen Gruppen durch die Besteuerung bevorzugt oder benachteiligt wer­
den (sollen). Dall der »Kölner Schule « wirtschaftspolitische Zielsetzungen inhärent 
sind, wird von ihren Protagonisten auch hervorgehoben. Zur Rechtfertigung des sog. 
konsumorientierten Einkommensbegriffs dient der »neuen Steuerrechtslehre« fol­
gende Argumentation: "Soll jedoch die Gesellschaft möglichst frei und individuali­
stisch ( . .. ) konzipiert sein, dann hat der Staat abzuwarten, bis der Bürger konsumiert.. 
Der SteuerzugriH ist möglich spät anzusetzen ( ... ). Dadurch wird das Stcuersystcm 
spar- und invescitionsfreundlich; es läßt die Bildung des privaten Wohlstands zu (was 
gewiß nicht sozlal ungerecht ist), belohnt ökonomische Tüchtigkeit und Vorsorge für 
die Zukunft.«" 
Grundsätzlich verbirgt sich dahinter ein Konzept, das bestimmte Gruppen einkom­
mensteuerpflichtiger Bürger zu einer Zeit finanziell entlasten will, in der der Zugang 
zum Arbeitsmarkt (die Erwerbsarbeitschancen) - und zu einer dem »spar- und 
investitionsfreundlichen« Modell vorausgesetzten VollzeitbeschäJtigung - für immer 
gröLlere Teile der Bevölkerung prekär, wenn nicht gar unmöglich wird. Insofern zielt 

'J Vgl. T,pkeiLang (Fn. 18), S. '08 H. 
24 Das :oMarklcinkommcn gehon zu m okonomisch('Jl Einkommensteuerbegriff (§ 2 I, 11 EStG) und crftl ßt 

die Summe: der Einkunftc (§:2. III EStG) . Der »neuen Sceucrn:.ocIH .. ;!chrec zufolge eigne sich das Markc~ 
einkommen nicht als Bemessungsgnmdlagc, da dafür nur das disponible Einkommen in frage käme. 
Neben der .. Summe der Ei nkunftc .. ~ind damit gcmaß § z IV EStG private Abzuge der Steuerpflichtigen 
abzuziehen. Onu Ttpkc und Lang: .. Dieses Grundkonl.cpt des §2 ESrG ist allerdings nichr konsl'qu Cnt 
v~rwirklichL Der Smfcnaufbau des § 2. EStG in von Soziahwccknormen durchse tzt; er könnte vcrkurzc1 

vcrcinf;l.ch[ und syst.ematisch erheblich verbessert werden.c C/ipke/Lallg (Fn. 18), S. 208 R2.. 41). 
'5 T'pke/Lang (Pn. 18), S. 8. Rz. 97. 

21 
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22 diese Konzeption - mit durchaus erfreulicher Offenheit - darauf ab, den Mittelstand, 
»insbesondere die besserverdienenden Angestellten.'6 zu entlasten. 

4.] Zwischenresümee: Allgemeiner Gleichheitssatz, Steuergerechtigkeit und 
Arbeitseigentum 

Während der Beschluß vom 23. Ir. I976 vom Gesetzgeber nicht verlangt, das »Lei­
stungsfähigkeitsprinzip. voll zu berücksichtigen, erfolgte in den Jahren nach 1984 ein 
Kurswechsel von der grundrechtszurückhaltenden Judikatur zu einer ausgedehnte­
ren Interpretation des allgemeinen Gleichheitssatzes. Neben Formulierungen wie 
»disponibles Einkommen«" und der an den Gesetzgeber gerichteten Forderung, 
keine »realitätsfremden Grenzen. zu ziehen, die auf Einflüsse der »neuen Steuer­
rechtslehre« hinweisen, ergibt sich dem Gericht zufolge aus Art. 3 I GG ein grund­
sätzliches Gebot der Steuergerechligkeit, so .daß die Besteuerung nach der wirt­
schaftlichen Leistungsfähigkeit ausgerichtet«'s werden muß. In seiner Rechtspre­
chung zum inhaltlich umstrittenen Leistungsfähigkeitsplinzip bedient sich das 
Gericht im Jahr 1984 eines interessanten Kunstgriffs: Er beruft sich auf An. I34 
WRV (»Alle Staatsbürger ohne Unterschied tragen im Verhältnis ihrer Mittel zu allen 
öffentlichen Lasten nach Maßgabe der Gesetze bei«). Der Senat unterstellt damit, daß 
der An. [}4 WRV quasi als steuerrechtliche Lex specialis zum allgemeinen Gleich­
heitssat:l. anzusehen ist." Ausgehend von dieser Annahme, werden sogleich Rück­
schlüsse auf die Interpretation des allgemeinen Gleichheitssatzes des Bonner Grund­
gesetzes im Si.nne der »neuen Steuerrechtslehre« gezogen. Kritikwürdig ist diese 
Interpretation, zumal ein bestimmter steuerrechtlicher Ansatz zuungunsten des Ge­
setzgebers aus dem allgemeinen Gleichheitssatz geschlußfolgert wird und den Spiel­
raum des Steuergesetzgebers deutlich schmälen.'o 
Die Beschlüsse aus dem Jahr 1984 besitzen weit über die Verbindung von Sozial-, 
Unterhalts- und Steuerrecht Auswirkungen auf das bestehende Steuerrecht, da hier 
verfassungsrechtlich relevante Figuren kreiert worden sind, die den Handlungsspiel­
raum des Steuergesetzgebers mitbestimmen. Während Klaus Vogel diese Judikatur 
emphatisch begrüßt, sieht Joachim Martem darin eine mangelnde Berücksichtigung 
des Sozialstaatsprinzips-" So schreibt Martens mit Bezug auf die durch die Entschei­
dung des Bundesverfassungsgerichts ermöglichte Berücksichtigung von Unterhalts­
aufwendungen auch bei einkommensstärkeren Personengruppen: »Damit würde ein 
durch nichts zu rechtfertigender Vorrang individueller Bedürfnisbefriedigung vor 
dem Bedürfnis der Allgemeinheit nach Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben 
geschaffen. Dem vielschichtigen Gedanken einer Krise des Wohlfahrrsstaates würde 
so ein weiterer Aspekt hinzugefügt, der durch u.nsachgemäße Verbindung z~tJischen 
Steuerrecht und Urzterhaltsrecht gekennzeichnet wäre. «)' Während Martem auf eine 
»unsachgemäße« Verbindung zwischen Steuer- und Unterhaltsrecht verweist, ist es 

2.6 LAng, Joachtm: .. Reiche sind nur schwer zu greifen«; In: Die Zeit vom 17.0kwber 1997. S. }8. 
27 BVerfGE 66, 214l211J. 
28 Ebd., S. 22). 

29 Ebd., S. ll). 

jO Zur Kritik \lgl. aurh: Marlem (Fn. 6), S. 19 ff (5. 45 ff). 
3 ( Yg1..: Vogel. Klaus: Zwangslaufigc Aufwelldungen - besonders Unterhaltsaufwendungen - müssen reali· 

r3r sRcrechr abzichb'\1" sein, in: Sru\'(l 1984. S. '97 ff (5.101 f.) und Marll.'ns (Fn. 6), S. '9 ff. 
J2 Mt!Ylc1IS (Fn. 6), S. 60, Ben'. i. O. Auch \1.trtens ist sich des komplizll:"rtcn und teilweise ungerechten 

Char:l.k[er~ des be.uchcndc.:n Steuerrechts h('wußt; er h:tlr,lber ein aus dem allgemeinen Gleichheitssatz 
hcrruhn:ndes Lci~tu.ngsfahigkeit5prinzip hir .. Yerfassungspolirik". 
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u. a. gerade das Anliegen der »neuen Steuerrechtslehre«, ihren Einkommensbegriff 
durch Verbindung mit dem Unterhalts- und Sozialrecht zu gewinnen und den Wohl­
fahrtsstaat von der Einnahmeseite aus umzu.gestalten. 
Der Vorrang der von Manens kritisierten »individuellen Bedürfnisbefriedigung« 
ergibt sich aus dem methodologischen Individualismus, auf dem die Arbeiten der 
betreffenden SteuerrechtIer basieren. Im Steuerrecht führt dieser methodologische 
Individualismus dazu. daß nicht Austauschgerechtigkeit, sondern Belastungsgleich­
heit verwirklicht werden sol!.)) Hieran läßt sich bereits erkennen, daß zwischen der 

steuerrechtlichen Konzeption von Joachim Manem und den Vertretern der »neuen 
Steuerrechtslehre« unüberbrückbare Differenzen liegen, denn bei diesen stellt die 
grundrechtlich gewährleistete ökonomische Handlungsfreiheit der Akteure am »all­
gemeine(n) Markt«,)' derzufolge Einkommensunterschiede aufgrund der individuel­

len Freiheitsbetätigung am ,Markt< anerkannt werden, den Ausgangspunkt steuer­
rechtlicher Überlegungen dar. Somit sei ihnen zufolge das individuell am .Markt< 
erwirtschaftete Einkommen vor illegirimen Eingriffen des Staates genauso zu schüt­
zen, wie ein legitimer Zugriffs bereich des Staates auf das Einkommen herauszukri­
stallisieren ist. Manem' Kritik, daß das Bundesverfassungsgericht der individuellen 
Bedürfnisbefriedigung »vor dem Bedürfnis der Allgemeinheit nach Finanzierung von 
Gemeinschaftsaufgaben«'s nachgegeben hätte, zeigt die Differenz an, die beide Po­
sitionen voneinander trennt. Denn Dreh- und Angelpunkt des gerechtfertigten staat­
lichen Eingriffs in die privat erwirtschaftete Einkommenssphäre stellt der durch den 
Staat konstituierte »allgemeine Markt«l6 dar, an dem der ökonomische Akteur »die 
gesteigerte Sozialpflichtigkeit seines hinzuerworbenen Einkommens«l7 erfährt. 
Indem das individuell erwirtschaftete Einkommen als ein durch den »allgemeinen 
Markt« vermitteltes Eigentum in Erscheinung tritt, Stellt die Sozialpflichtigkeit des 
Eigentums nach Art. 14 II GG den einzig verfassungs rechtlich zulässigen Eingriffs­
titel bei der Erhebung von Steuern dar. Das Sozialstaatsprinzip dient hier nur noch 
zur Begründung des Grundfreibetrags (tarifliche Nullzone). 
Um noch schärfer hervorzuheben, wie es gelingen kann, den allgemeinen Gleich­
heitssatz als Vehikel zur Stabilisierung sozialer Ungleichheit in sein Gegenteil zu 
verkehren, bedarf es noch einer deutlicheren Erläuterung: 
So wird das steuerrechtlich relevante Einkommen durch einen Arbeitseigentumbe­
griff gewonnen. Nicht nur der Verweis auf den »allgemeinen Markt«, der ja unter­
stellt, daß faktisch jeder die gleichen Chancen aus .seiner Hände Arbeit< hätte, legt 
dies nahe. Wie beim Beschluß zur Vermögensteuer noch genauer zu sehen sein wird, 
wird auf das am »allgemeinen Markt« erwirtschaftete Einkommen als »Kernbestand 
des Erfolges eigener Betätigung«)! gesetzt, um die Differenzen zwischen unterschied­
lichen Eigentumsarten (Kapitalien, Produktionsmittel, Lohnarbeit) nicht wahrneh­
men zu müssen. Hiermit hat man bereits wichtige argumentative Werkzeuge in der 
Hand, um eine vermeintliche Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes unter­
stellen zu können. Dieser Arbeitseigentumbegriff wird von den Vertretern dieser 
Position auf jedes Einkommen, gleich welcher Herkunft, angenommen. Erstdadurch 
wird es möglich, mit dem allgemeinen Gleichheitssatz soziale Ungleichheiten im 
Steuerrecht zu rechtfertigen. 

3J Vgl. dazu: Faul KlTchhof) Rich(cr des BVcrfG, in: Steuerrechtsordnung ,11" Wertordnung, in: Stu\"'V 1996, 
5.) ff (5. 7). 

J4 Ebcl. 
J5 Marrens (F:l. 6), 5.60, Herv. O.K. 
)6 K,,,hhaf (Fn. ))), cbd. 
)7 Ehd. 
)8 BVeriGE NJW '99j, 5. 26, j fi. (5.26'7. 11 p). 

2J 
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Das Interessante an dieser Argumentationsstrategie ist nun, dall man sich damit 
durchaus an die vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Formel, das Gleiches 
gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden müsse, hält.'9 Denn nur wenn die 
sozial relevanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Einkommensarten argu­
mentativ eingecbnet werden, tritt sozial Ungleiches (die verschiedenen Einkommens­
arten) überhaupt erst als Gleiches (Arbeitseigentum) in Erscheinung. Eine Berück­
sichtigung der ungleichen gesellschaftlichen Machtverhältnisse kämc zu einer juri­
stisch bedeutsamen anderen Schlullfolgerung: "In diesem Kontext bedeutet, 
Ungleiches ungleich zu behandeln, die ungleichen sozialen Machtlagen juristisch 
verschieden zu bewetten, um sie so weit einzuebnen, dall aus ihnen keine bevorzug­
enden oder benachteiligenden Rechtstitel erwachsen könnten. Eine derartige juristi­
sche Unglcichbehandlung führt ihrer formellen Erscheinung nach zur Etablierung 
von Sonderrechten, die allerdings darauf gerichtet sind, soziale Machtlagen nicht 
festzuschreiben, sondern soziale Ohnmachtslagen auszugleichen«'o 
Hingegen zeichnet sich der A,·beitseigentu.mbegriJJ genau dadurch aus, doll er auf das 
in der Zirkulationssphäre realisierte Einkommen abzielt, während er gleichzeitig 
Eigentum als Verfügung über Produktionsmittel sowie Eigentum als Verfügung 
über anderc Kapitalien vernachlässigt oder diese eben lediglich als Ergebnisse des 
(ja bereits besteuerten) Arbcitseigentums aufgefa.ßt werden können. Wohlgemerkt: 
Der Arbeitseigentumbegriff wird in einer Zeit hervorgehoben, in der nicht nur der 
Anteil der Lohnsteuer am Ges'amtsteueraufkom.men des Staates stets gestiegen ist 

(und der Anteil anderer direkter Steuerartcn am Gesamtsteueraufkommen sinkt), 
sondern auch und gerade der Anteil derer, die ihre Einkünfte aus Vermögen bestrei­
ten" Dies führt zu steuerrechtlich bedeutsamen Schlußfolgerungen, da der Arbeits­
eigentumbegriff die Grenzen der Mehrfachbesteuerung sowie die der verfassungs­
rechtlich zulässigen Steuerhöhe mitbestimmt - was im Beschluß zur Vermögensteuer 
verdeutlicht werden soll. Hervorgehoben werden n,uß auch, daß sich aus diesem 
steuerrechtlichen Ansatz (aber noch nicht aus der Judikatur des Bundesverfassungs­
gerichts) eine stärkere Stcuerprogression nicht mehr begründen lällt. Von dieser 
Perspektive aus betrachtet, kann das bundesdeutsche Steuersystem bereits allein 
durch seine Steuerprogression als ein solidarisches System bezeichnet werden" 

4.4 Familienexistenzminimum (1990) und Grundfreibetrag (1992) 

Mit den Beschlüssen zum Familienexistenzminimum (BVerfGE 82, 60 vom 

29·)· '990 sowie BVerfGE 82, 198 vom I2. 6.1990) und zum Grundfreibetrag 
(BVcrfGE 87, ')3 vom 2)·9· '992) wurden Entscheidungen gefällt, die über die 

39 Zur Interpretation des allgemeinen Gleichheitssalzes durch das BVerfG, vg!.: BVcrfGE I, f4 (p). 
40 Perds, Joachim: Der Glei ,hhcit5sat(. '..wischen I Iierarchic u~ld Demokr<ltie, in: Pert:!}, Joachun (f tro.;g.): 

Grundrechte als Fundamcm der Oemo kr.uie, Fr:lnkfurt/M. 1979, S. 69 ff (S. 85). 
41 Zwar ist seit 1996 die Lohnstcucrquote wieder ruck läufig, jedoch liej.:! die~ vor allem dann, daß das 

Kindergeld direkt aus der Lohnsteuer fin~n~iert wird (v gl. 01\'(0' - \Vuchl.!:lbcricht )6198, S. 644). Zu den 
Einkünften aus Geldvcrmogcn lapidar: ... Oie JahrlichclI Einkunftc ;\u!;; Gdllvcrmög;cn von ca. 2CO Mil­
liarden DM landen dort, wo Reichtum schon ist«. Clmo Sr:/M/cr SCh3IZt, daß 1995 djc Ein~ünf(e aus 
Vermogcn schon 10% des gesamten verfügbaren Einkommens in Deutsehland <lusnuehen·, (Barli:lhn­
mer/von Fre)'berg: Wo sind sie geblieben, d.ie Reichtn, clit! reicher wurden?, in: Frankfurter Rundschau 
\'~m 24.9.1998, S. 10). In diesem Artikel wird auch auf lEe Entwicklung zum )--Lohnsleuerstaat;c ver­
wlCs~n. 

42 Vgl.: Lmg, Joach:m: "Reiche sind nur schwer zu grcifen l( j in: Die Zeit vom 17. Oktober 1997, S. }8, vgl.: 
Tlpke/Lang (I--'n. 18), S. ro8 Rz. 201. Par4! KJychhofhall jedoch an der Steuerprogression fest (vgL: KIrchhof 
(Fn. ))), 5.8). 
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Fachöffentlichkeit hinaus für reges Interesse sorgten. Bei den Beschlüssen zum Fami­
lienexistenzminimum ging es um die Bcrücksichtigung zwangsläufigcr Unterhalts­
aufwendungen in der Höhe des Existenzminimums, und beim Beschluß zum Grund­
freibetrag ging es um die am Sozialhilferecht orientierte steuerliche Frcistellung des 
existenznotwendigen Bedarfs. Bei der Entscheidung zum Familienexistenzminimum 
ist dem Gericht zufolge der allgemeine Gleichheitssatz sowie der Art. 6 I GG mit zu 
beachten. Der allgemeine Gleichheitssatz fordere eine Besteuerung nach der wirt­
schaftlichen Leistungsfähigkeit," so daß die »für den Steuerpflichtigen unvermeid­
bare Sonderbclastung durch Unterhaltsverpflichtungcn ( ... ) vom Gesetzgeber nicht 
unberücksichtigt bleiben,," darf. Ausdrücklich wird - wenn auch für den Gesetz­
geber rechtlich nicht verbindlich - eine Kritik am § 12 Nr. 1 EStG geübt, da diesem 
Paragraphen (§ 12 EStG: .. Nicht abzugsfähige Ausgaben«) zufolge Aufwendungen 
im privaten Bereich als allgemeine Kosten der Lebensführung nicht abzugsfähig sind. 
Hier zeigt sicb also deutlich eine, wenn auch (noch) vorsichtige Annäherung an die 
Positionen der "Kölner Schule«. 
Während die Entscheidungen 1990 zum Familienexistenzminimum und die Entschei­
dung [992 zum Grundfreibetrag der Sache nach nachvollziehbar und als justizbüro­
kratischc Reaktioncn auf eklatante Gerechtigkeitslücken im Steuerrecht aufzufassen 
sind, darf die Grundstruktur dieses Ansatzes nicht außer Acht gelassen werden. Der 
Beschluß zur Vermögensteuer soll nun dazu dienen, die Tendenzen in der Recht­
sprechung zum Steuerrecht cxemplarisch zu verdeutlichcn. 

4·5 Der Beschluß zur Vermögensteuer ([995) 

Beim Beschluß zur Vermögensteuer vom 22.6.1995 (Steueraufkommen im]ahr 1993 
ca. 6,78 Mrd. DM) ist erstmalig Widerstand gegen die Etablierung der neuen Steuer­
rechtsdogmatik durch Verfassungsinterpretation zu verzeichnen. Ergingen die vor­
hergehenden Entscheidungen einstimmig, so veranlaßte die Entscheidung der Se­
natsmehrheit den damaligen Bundesverfassungsrichter Emst- Wol/gang Böcken/ärde 
dazu, ein Sondervotum zu verfassen. 
Die Senatsmehrheit entwickelt im Beschluß zur Vermögensteuer Kriterien vertikaler 
Steuergerechtigkeit, die weit über die im Beschluß zum .,Grundfreibetrag«41 und dem 
Beschluß des Ersten Senats zum Familienexistenzminimum hinausgehen. Wurde in 
den zuletzt genannten Beschlüssen eine verfassungsrechtlich zwingende untere 
Grenze der direkten Besteuerung in Höhe des (Familien-)Existenzminimums fest­
gelegt, so wird nun eine für den Steuergesetzgeber zwingende Höchstgrenze der 
Besteuerung auf etwa 50% (vgl. Leitsatz Nr. 3) festgelegt. Dabei bezieht sich diese 
Grenze nicht nur auf eine direkte Steuer, sondern sie kann auch bei Unterscheidu.ngen 
zwischen unzulässigen oder zulässigen Mehrfachbesteuerungen berücksichtigt wer­
den. Die Senatsmehrheit schränkt somit den gesetzgeberischen Spielraum der An­
wendung des Art. 14 II GG ein, indem sie eine zwingende Progressionsgrenze in die 
Verfassung hineinschreibt. Diese Einschränkung der Progressionsgrenze folgt einer 
Logik der Rechtsprechung zum Eigentum, die auf der .,Privamützigkeit« des Eigen­
tums in einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung beharrt (beharren muß). Neu ist 
hier allerdings, daß das Bundesverfassungsgericht zuguosten ausgewählter Eigen-

43 Vgl. BVcrfGE 8" 60 [86]. 
44 BVerfGE 82, 60 [86 f]. 
45 BVtrfGE 87. '53 [ 169J: .. Ocr cxis[cnznotwcndigc Bedarf bildet, von Verfassungs wegen, die Untcrgrtnzc 

hir den Zugriff durch die Ei nkommensreuer.« 
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turnsverhältnisse die in der Bundesrepublik allgemein anerkannte "Politisierung der 
Eigentumsgarantie«46 einschränkt. 
Zwar ist die Ungleichbehandlung, die aus der Bewertung ruhenden Vermögens nach 
einem Bewertungsgesetz ohne Rücksicht auf den tatsächlichen Marktwert und der 
Bewertung von Vermögensbeständen mit Nennwert herrührt, ein vom Verfassungs­
gericht zu Recht gerügter Sachverhalt, der als zur Entscheidung anstehende Vorlage 
vom Finanzgericht Neustadt dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt wurde. Jedoch 
nutzt die Senatsmehrheit diese Vorlage dazu, sie auf zahlreiche, über die konkrete 
Vorlage hinausgehende verfassungsrechrlich relevante Fragen hin zu untersuchen. 
Daß hier Fiskalpolitik im Mantel der Verfassungsgerichtsbarkeit betrieben wird, 
drängt sich kritischen Leserinnen und Lesern der Mehrheitsentscheidung auf. Be­
gründet wird dieser Schritt mit der zentralen Rolle des Gleichheitssatzes für steuer­
rechtsrelevante Fragen: »Eine solche umfassende, verfassungsrechtliche Nachprü­
fung ist gerade dann veranlaßt, wenn das vorlegende Gericht eine steuerrechrliche 
Bestimmung darum für verfassungswidrig hält, weil vOn ihr mit dem Gleichheitssatz 
unvereinbare Wirkungen auf verschiedene Gruppen von Betroffenen ausgingen.«" 

4· 5 Vermögensteuer - Belastungsobergrenze und Leistungsfähigkeit als 
wirtschaftspolitische Signale 

Die Senatsmehrheit sieht sich allem Anschein nach geradezu genötigt, auf die Pro­
blematik der doppelten oder mehrfachen Besteuerung hinzuweisen und geht so über 
die Vorlage des Finanzgerichts Neustadt weit hinaus: Die Vermögensteuer sei, so die 
Senatsmehrheit, eine Steuer auf bereits versteuertes Einkommen, da das Vermögen 
zumeist auS versteuertem Einkommen gebildet wurde, womit die Vermögensteuer in 
die Verfügungsgewalt dieses Vermögens eingreift (Art. 2 I GG und Art. 14 GG). 
Hierbei wäre der Senatsmehrheit zufolge zu beachten, daß dem .Steuerpflichtigen 
ein Kernbestand des Erfolges eigener Betätigung im wirtschaftlichen Bereich als 
Ausdruck der grundsätzlichen Privatnützigkeit des Erworbenen und der grundsätz­
lichen Verfügungsbefugnis über die geschaffenen vermögenswerten Rechtsposition 
neu erhalten wird ( ... ). Die Zuordnung der vermögenswerten Rechtspositionen zum 
Eigentümer und die Substanz des Eigentums müssen erhalten bleiben.«4' 
Darüber hinaus wirke sich die mehrfache steuerliche Belastung des Vermögens auch 
dadurch aus, daß neben der Vermögensteuer auch Einkommensteuer aus dem Ver­
mögen gezahlt werden muß. Aufgrund dieser Mehrfachbelastung hält es die Senats­
mehrheit für berechtigt, daß die Vermögensteuer " nur so bemessen werden (darf), daß 
sie in ihrem Zusammenwirken mit den sonstigen Steuerbelastungen die Substanz des 
Vermögens, den Vermögensstamm, unberührt läßt und aus den ( ... ) möglichen Er­
trägen (SoUerträgen) bezahlt werden kann. Andernfalls führt eine Vermögensbesteue­
rung zu einer schrittweisen Konfiskation ( .. . ).«'9 
Verlangt wird bei der Bemessung der Vermögensteuerlast, daß sie auf die einkommen­
steuerliehe Bemessungsgrundlage angerechnet wird. Damit knüpft die Senatsmehr-

46 Vgl. dazu: Brunncck, AUxawJcr vaTI : Die Eigenrumsgaranrie des Grundgesetz.e.!!, Baden-Baden 1984, 
S. 374 H. Mit der Formulierung ,.P{)litisitrung der Eigcnrumsgaramic .. soll verdeutlicht werden, daß der 
demokratisch legitimiene Geset2gebcr in die Eigcnrumsverhaltnissc gesellsch ~\fu;gesta llcnd eingreIfen 
kann . Seinem gest;tlterischen Spielraum obliegt es, neue Gren,en 7.wiscben dem, was als .priv.u< und dem 
was als 'offenclich. 7.U gehen hu, zu ziehen. 

47 BVcrlG NJW 1991, S. ,61 1 (C I). 
48 BVerfG NJW 1991, S. ,61 1 Ir (s. ,617, l[ ]-0). 
49 Ebd., 11 J.b. 
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heit an ein altes Desiderat von Klaus Tipke an: Tipke zufolge ist eine selbständige 
Vermögensteuer neben der Einkommensteuer abzulehnen. 'Q Zwar sei, so die Senats­
mehrheit, auch der Vermögensertrag für die steuerliche Gemeinlast zugänglich, 
jedoch gebiete Art. /4 II GG, daß das Eigentum zugleich dem privaten Nutzen 
und dem Wohl der Allgemeinheit dienen soUe. 
Eine wohl nur noch als abstrakt zu bezeichnende, vom Gehalt des Begriffs des Wohls 
der Allgemeinheit weitgehend getrennte Definition des im Art. /4 Il GG stehenden 
Wortes »zugleich« dient dazu, die gesetzgeberische Ausgestaltung der vertikalen 
Steuergerechtigkeit zu begrenzen. Aus der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG wird 
gefolgert, daß die Vermögensteuer »zu den übrigen Steuern auf den Ertrag nur 
hinzutreten (darf), soweit die steuerliche Gesamtbelastung des SoUertrages bei typi­
sierender Betrachtung von Einnahmen, abziehbaren Aufwendungen und sonstigen 
Entlastungen in der Nähe einer hälftigen Teilung zwischen privater Hand und 
äffentlicher Hand verbleibt und dabei insgesamt auch Belastungsergebnisse vermei­
det, die einer vom Gleichheitssatz gebotenen Lastenverteilung nach Maßgabe finan­
zieller Leistungsfähigkeit zuwiderlaufen. «" 
Inwieweit die von der Senatsmehrheit geforderte Belastungsobergrenze von etwa 
50% als justiziabel zu betrachten ist, ist selbst unter den Befürwonern dieser Ent­
scheidung umstritten P Allerdings insistiert Gerd Rose (Köln) darauf, daß der »Halb­
teilungsbegrenzungsgrundsatz« kein obiter dictum sei, sondern als »tragender 
Grund« der Entscheidung eine Bindungswirkung nach § 3 1 I BVerfGG zur Folge 
hätte.ll Der Beschluß der Senatsmehrheit muß wohl - auch jenseits der Frage ob 
obiter dictum oder nicht - vor allem als ein ein wirtschaftspolitisches Signal an die 
Akteure im politisch-administrativen System, in der Justiz und an die Akteure im 
sozio-ökonomischen System verstanden werden. Nicht zuletzt auch, um die Klage­
bereitschaft zu steigern und um so auf weitere Vorlagen von Finanzgerichten und/ 
oder Verfassungsbeschwerden zu hoffen. Daß dem so ist, verdeutlicht die Stellung­
nahme eines Klägers vor dem Bundesfinanzhof (Beschluß vom (I. März (998),H der 
sich in seinem Fall (erfolglos) auf eine »verfassungswidrige Übermaßbesteuerung 
(bzw. gleichheitswidrige Nichtberücksichtigung der mit der Betriebsfortführung 
verbundenen Belastungen)«l' berufen hatte. Auf eine» Übermaß besteuerung« konnte 
er sich deshalb berufen, weil die Senatsmehrheit in kaum nachzuvollziehender Weise 
den im »Grundfreibetrag«'6 entwickelten eigentumsrechtlich relevanten Erhalt eines 
"Kembestands des Erfolgs eigener Betätigung« auf die Entscheidung zum Einheits­
wert und zur Vermögensteuer übertragen hat. Denn schlieflIich war der Beschlull 
zum Grundfreibetrag anders gelagert, da er sich auf das Existenzminimum bezogen 
hatte. Das Schlagwort "Erdrosselungssteuer«, das im Beschluß zum Grundfreibetrag 
im Zusammenhang mit der Gewähr eines steuerfreien Existenzminimums fiel, wird 
durch die Senatsmehrheit nun dahingehend ausgeweitet, daß es auf eine Besteuerung 

,0 Tlpke/Lang (rn. 18), S. 47J H. 
p BVecfG NJW '99" 5.26" ff (5. ,617, I I ).c) H e,,-. v. VcrL 
51 Vgl. dazu: Amdr, Ham-WolfgangISchumacher; Andrf'as: Die ve:rf:l.~s\J n gs rc c.htlich :tut:u:sige Hohe der 

Srcucrlasr - Fingcr:lcig des BYerfG an den Gesetzgeber?, in: NJW 1995, 5.260) ff. Die s[cuer- und nun 
auch explizit vcrfassungsrechtl iche Problematik, die die Senatsmehrheit durch ihre Entscheidung aufge­
worfen hat, ist bcispirlswei.se die Frage nach der Berechnung dieser Hochslgrcnze bei den verschiedenen 
Steueranen, bis hin zur Fr.1gt' dl'r Besreuerung infl ationsbedingrer Schcinertragc, himer der sich die Kritik 
am bestehenden Nominalwertprinzip verbirgt (vgl. S. 2604). Gerd Rose halt deo . Halbteilungsbcgren~ 
zungsgrunds.atz<l kcincswt:gs für ein obitcr dictum, sondern fur rechdich zwingend bindend, vgl.: Rose, 
Gerd: Der Halbteilungsgrundsatz- Kein Obiter Dictum, in: Dcr Bctri C!b, Heft 2} vom 5.6. 1998,S. [[ H f. 

5J Vgl., Rose, Gerd, ebd. 
54 Beschluß des BFH vom 11.).1998 (11 B 59/97). 
55 Hekwgraphierter Text des Beschlusses vom BFH (11 J. t998, 11 B 58/97), S. 2 f. 
)6 BVerfGE 87, '53 
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über 50% zutreffen kann, obwohl vor dem Gericht noch nie über eIn derartig 
bezeichnetes Steuergesetz entschieden wurde." 
Die angedrohte steuerliche Belastung in Deutschland auf Kapitalerträge Liegt zwar 
bei über 50%, de facta jedoch bei etwa 20%, so daß spekulatives und ungenütztes 
Vermögen durch die bisherige Vermögensteuer privilegiert wird's Allerdings ist zu 
konzedieren, daß die Vermögenstcuer entgegen ihrer Konzeption als Personensteuer 
zu einer Objektsteuer geworden ist, die vor allem Betriebsvermögen besteuert. Daß 
dies - wenn sich der Gesetzgeber zur Beibehaltung der Vermögensteuer entschließen 
so llte - zu berücksichtigen sei, wird von der Senatsmehrheit unter Punkt C 11 G der 
Entscheidung als Vorgabe an den Gesetzgeber formuliert. Aufgrund der Objektbe­
steuerung wird von zahlreichen Wirtschaftswissenschaftlern und Steuerrechtlern 
auch die Abschaffung der Vermögensteuer befürwortet. " Dies mag für die Senats­
mehrheit auch Grund genug gewesen sein, sich von der, wie Böckenfärde es kritisie­
rend verdeutlicht, bisherigen Rechtsprechung zur Eigentumsgarantie im Steuerrecht 
zu verabschieden und bestimmten Vermögensbestand teilen, eben konsolidiertem 
Vermögen, .. einen isolierten eigentumsrechdichen Substanzschutz gegenüber der 
Bcsrcuerung«60 einzuräumen. 
Trotz vereinzelter Kritik an der Entscheidung der Senatsmebrheit stieß die Intention 
des Beschlusses weitgehend auf ein positives Echo: Mit der Einführung der verfas­
sungsrechtlich abgesicherten Belastungsobergrenzc sei die Bedeutung der Fre iheits­
rechte (Art. 12 I und Art. 141 GG) für die Besteuerung endlich geklärt worden; so der 
Tenor in der Literatur" Die aus dem Beschluß zum »Grundfreibetrag« herrührende 
Formulierung zur »grundsätzlicben Privatnützigkeit des Einkommens« bildet nun­
mehr nicht nur die zwingende untere Grenze der vercikalen Ste"ergerechtigkeil, 
sondern stellt auch die zwingende obere Grenze der Besteuerung dar. Zwar weist 
der Zweite Senat in seiner Entscheidung darauf hin, daß die Umverteilungsfunktion 
der Vermögerzsteuer nicbt zur verfassungsrechtlichen Prüfung anstehen würde:" Die 
.. Kölner Schule« sieht es anders, da ihr zufolge Steuern keine .. soziale Leistung« 

darstellen würden, sondern lediglich die individuelle Leistungsfähigkeit des Steuer­
pflichtigen widerzuspiegeln haben. Daß sich dahinter nicht nur eine Veränderung des 

Stellenwerts des allgemeinen Gleichheitssatzes, sondern auch des Eigentums verbirgt, 
bemängelt der dissentierende Richter Böckenförde: 
.. Dieser Wechsel in der Argumentation ist Ausdruck eines prinzipiell ncuen Kon­
zepts, das hier zum ersten Mal angewandt wird. Nach diesem Konzept ist die 

Intensität, in der das Vermögen durch Art. r 4 GG gegenüber der Besteuerung ge­
schützt wird, unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um die Besteuerung des Ver-

57 Im Bc~chluß der Senat.smehrheit zur Vermogen:Hcucr wird auf die Formulierung verwit:sen) daß Steuer­
geset4!c in ihrer frciheitsbcs:chran kendcn Wirkung. insbesondere im beruflichen (An. 12 GG) und vcr­
mogensrcchtlichcn Teil (Are. 14 GG), 7.U prufcn waren. Keineswegs dürre cin Sreucrgeset1_ eine -" erdro.\­
sclnde Wirkung .. (BVerfGE 87, 15J [169]) haben. Diese .. erdrosselnde Wirkung .. , in der Entscheidung; 
zum Grundfreibetrag noch 0 ns Existenzminimum gebunden, wird durch ditO Rechtsprechung des Bundes­
verfassungsgerichts nun auf wt:it über das E1(js tenzminimum hinausgehende Einkommen bl'Zogcn: Vgl. 
BVerfG NjW '99l, S. 261 l If (5. ,617) unu BVcrfGE S7, 'IJ [,69]. Dadurch werden eme Viel.,hl von 
Fngeo aufgeworfen (z. B. das Verhaltnis von direkten und mdirekten Steuern). die wohl dcn GC,'icI7.geber. 
im Fallc verstark,tcr Klagcbcrcicschaft, ~CStut7.t durch die JusrizbufOkratic) zwingen sollen. die Steucr­
rechtsordnung i. S. der .. neu<:1l Stcunrcdmlchre .. zu vereinfachcn. 

58 Vgl.Jarass, LQrenz: Kadsruher Beschluß erlaubt Mindcsesteucr auf mogli~;ll' Kap:ta!l·nrag(", 111 : hank­
furtcr Rundsch~u vom 20. 2. 1996. 

59 Wobei "lIerdings lngeml·rkt werden sollte, daß zwischen der Beibchlilung der gegcnw.lrtigen Bcs[cuc­
nlOg des V("rmogens und einer Abschaffung ~_ahlrcic be Variationsmog:ichkcitcn liegen. '.t!!. dazu: Becker, 
Hnmmg: Fiskalstaat Deutschland. Munchen 1995. S. 118 H. 

60 Sondervotum des Richters Ernsc-\\'Iolfgang BockenJorde, In: BVedG NJ'X' '995. S. 261 ~ H (5. 2621). 
61 Stellvertretend da.fur: Arnd,/ScJmm(ICber (Fn. s 2), S . .260} H (S. 2604) und LelSnel; Wairer. Stl'Ul'r- und 

Eigemumswcndc - die Einheitswen-Beschlusse des Bundesverfassll:lgs:gcr ichts. in: NJW 1995, S.259T fi. 
6, Vgl. BVerfG NJW '99l, S. 26 'l f«S. 2617). 
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mögenszugangs in der Erwerbsphase ( ... ), um die Besteuerung des Vermögensbe­
standes ( ... ) oder um die Besteuerung der Vermögcnsverwendung ( ... ) handelt. Für 
ein solches steuerrechtstheoretisches und stcuerpolitisches Konzept, das sowohl 
Grund wie auch Intensität und Grenze der Besteuerung aus einer in sich differen­
zierten interpretierten Eigentumsidee herleitet, gibt die Eigentumsgarantie des 
Art. 14 GG keine Grundlage ab.«6) 
Während die Senatsmehrheit in ihrer Entscheidung darauf insistiert, daß die Vermö­
gensteuer lediglich im Sinne einer »ergänzenden Abgabe« zu verstehen sei - und 
damit die steuerrechtsdogmatische Streitfrage, ob Vermögen eine besondere Lei­
stungsfähigkeit indizieren soll oder nicht, in ihrer verfassungsrechtlichen Prüfung 
außen vor läßt -, verweist der dissentierende Richter auf die besondere Leistungs­
fähigkeit, auf die das Vermögen hinweisen würde." 

5. Zur Logik der Durchsetzung der neuen Steuerrechts/ehre: Der Staat der 
gehobenen Mitte/schicht? 

Daß Teile der deutschen Funktionseliten bei Streitfragen zur Besteuerung auf das 
Bundesverfassungsgericht setzen, ergibt sich u. a. aus der spezifischen Funktion der 
Grundrechtsjudikatur als einer LegitimitätsreseY"Je des politischen Systems:" Stellt die 
Grundrechtsjudikatur eine Legitimitätsreserve dar, dann verweist die Abkehr von der 
grundrechrszurückhaltcnden Judikatur im Steuerrecht auf eine zumindest durch die 
juristischen (und ökonomischen) Funktionseliten wahrgenommene Legitimations­
problematik der gegenwärtigen Fiskalpolitik. Daß dem 50 ist, ist den Verhandlungen 
des Deutschen Juristentages 1988 genauso zu entnehmen wie aus Joachim Langs 
Kritik an der angeblich verfassungs- bzw. grundrechtsungebundenen Besteuerung.~' 
Ihnen zufolge ist die Legitimationsgrundlage einer ,verfassungsgemäßen Besteue­
rung' durch folgende Kriterien bestimmt: Eine die ökonomische Handlungsfreiheit 
und die »Sachgesetzlichkeiten einer freiheitlich organisierten Ökonomie,<,7 beach­
tenden und gewährleistenden Besteuerung, die nicht Austauschgerechtigkeit, sondern 
Belastungsgleichheit verwirklichen soll." Der methodologische Individualismus die­
ses Ansatzes tendiert mit einer ihm innewohnenden Notwendigkeit dazu, das Sozial­
staatsprinzip sowie die Grundrechte als soziale Teilhaberechce für die Rechtfertigung 
vertikaler/horizontaler Steuergerechtigkeit auszuschalten. 
Der allgemeine Gleichheitssatz bekommt in dieser Konzeption die unrühmliche 
Aufgabe, im Bereich der vertikalen (Progression und Steuerhöhe) und der horizon­
talen (Berücksichtigung der Belastungen) Steuergerechtigkeit den sozialpolitischen 
Handlungsspielraum des Steuergesetzgebers einzuengen. Zwar werden dem Gesetz­
geber vom Bundesverfassungsgericht weiterhin venassungsrechtlich zulässige Diffe­
renzierungen der steuerlichen Gleichbehandlung zugestanden/' indem aber die 
Kriterien der Gleichbehandlung mittels des Arbeitseigentumbegriffs gewonnen Wer­
den, erscheinen die Differenzen zwischen Lohnarbeit, Eigentum an Produktions-

63 Sondervo tum des ~i t ht c rs BockcllJordf'. in: BVerfG NJW 1995, S. 26, S ff (S. z61.1). 
64 Vgl., obd., S. ,r,,,. 
65 Vgi. da.w: Jlamng, Ot'l,}/ n: Rl·ch ( ~$ t ;l. .lI und Justlzhc rrsckt ([, m: Dcrs.: Verfl ixte Verlult nisst'. OpLtdcn 

1987. S.1l4 ff (S.1l9)· 
66 V~ !. : '-rmg, JO'lch/rn: Vcrbssung'lfcchtlichc Gewahrleistung des Familicncxis tcnzmimmums im Steuer~ 
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JO mitteln und Eigentum an Kapital (Immobilien, Wertpapiere, Aktien, Derivate etc.) -
also die sozialen Macht- und Herrschaftsbeziehungen -, die dieser ja begrifflich nicht 
zu fassen in der Lage ist, folgerichtig auch nicht in der Interpretation des allgemeinen 
Gleichheitssatzes. Einmal immun.isiert gegenüber diesen sozialen Ungleichheiten, ist 
es nur konsequent, den »Erfolg eigener Betätigung« bei nur jeder erdenklichen 
Herkunft privaten Einkommens anzunehmen und den allgemeinen Gleichheitssatz 
auch dementsprechend anzuwenden. 
Zwar stellt die Berücksichtigung des (Familien-)Existenzminimums eine Möglichkeit 
dar, ohne (zwingende) staatliche Transferleistungen der Familie oder der/dem Steuer­
pflichtigen zumindest einen Teil der Reproduktionskosten zu überlassen. Dennoch 
ermöglicht die Privilegierung des »fundierten Einkommens« (des Vermögens), daß 
Besitzer großer Kapitalien bevorzugt werden lo Auch die eingeführte Belastungs­
obergrenze von erwa 50% ist eine haushaltsrelevante Entscheidung, die nur als 
wirtschaitspolitisches Signal der Verfassungsrichter verstanden werden kann. Inso­
fern wird einerseits soziale Sicherung betrieben, während andererseits wirtschafts­
politische Entscheidungen gefällt werden, die mit ihrer "Spar- und Investitions­
freundlichkeit« die bestehende Verteilung des Einkommens absichern helfen können. 
Diese den Entscheidungen innewohnende Tendenz sollte vor dem Hintergrund 
gesehen werden, daß 5,5% der Haushalte über 31,7% (Stand 1993) des gesamten 
Nettogeldvermögens verfügen, worauf der dissentierende Richter Böckenforde in 
seinem Sondervotum auch hinweist (wohlgemerkt: nur die, die in der Statistik auch 
aufgeführt sind), und daß durch die Anrechnung der Einkommensteuer auf die 
Vermögensteuer die Möglichkeit genommen wird, eine über diese Belasrungsober­
grenze hinausgehende Vermögensteuer zu erheben. 
ln den Entscheidungen des Gerichts z.eigt sich aber auch eine spezifische steuerungs­
politische Funktion des Bundesverfassungsgerichts, das auf veränderte Rahmenbe­
dingungen (Globalisierung, nationaler Wettbewerbsstaat) der Reproduktion der Ge­
sellscha.ft mit ihren sozialen Hierarchien reagiert: 
So liegt die spezifische Aufgabe politischen HandeIns zentraler Akteure in der 
Massendemokratie unter den restriktiven Bedingungen kapitalistischer Reproduk­
tion stets darin, die Verteilung von Gewinnen und Verlusten - von sozialen Dispari­
täten - berechenbar zu gestalten. Berechenbar werden sie gestaltet, um einen für das 
politische System prekären Zustand sozialer Disparität, der mit der Zunahme fort­
schreitender sozialer Desintegration wahrscheinlicher wird und den Verlust hege­
monialer Positionen zentraler gesellschaftlicher Akteure zur Folge haben könnte, zu 
vermeiden. Politisches Handeln - zu dem eben auch im weitesten Sinne die Recht­
sprechung des Bundesverfassungsgerichts gerechnet werden kann - tendiert dann 
dazu, durch Verlagerung des Schwerpunkts im stets prekär auszutarierenden Ver­
hältnis von Fiskal- und Sozialpolitik, eine Entscheidung zugunsten der strukrurellen 
Selektivität der Fiskalpolitik herbeizuführen. Auf der Grundlage dieser Entschei­
du.ngen kann eine die (gehobene) Mittelschicht begünstigende Politik betrieben 
werden, die auf das dem Primat der Fiskalpolitik inhärente, entsolidarisierende 
Potential setzt und so die stets begründungsbedürftigere Ausgabenseite des Wohl­
fahrtsstaates samt seiner Klientel sukzessiv in Mißkredit bringt. Hiermit bestätigt 
sich, daß die ,klassische, Konfliktlinie zwischen Kapital und Arbeit längst durch eine 
andere abgelöst worden ist: 
Nämlich durch eine »Konfliktlinie zwischen dem Zentrum der am Produktions­
prozeß unmittelbar beteiligten Schichten, die ein Interesse daran haben, das kapi­
talistische Wachstum als Grundlage sozialstaatlichen Kompromisses zu veneidigen, 

70 VCJ.: Sondcr\'orum des RIchter$ Bocken/orde, in: BVerfG NJW 1995. S. 161 S (5. 262}). 
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und einer bunt zusammengewürfelten Peripherie auf der anderen Seite. Dazu gehören 
jene Gruppen, die dem ' produkti vi~ tischen Leisrungskern< (j. Hirsch) spätkapitali­

stischer Gesellschaften ferner stehen, die für die selbstdestruktiven Folgen des Kom­
plexitätswachstums stärker sensibilisiert oder von ihnen stärker betroffen sind.,," 
So verweist gerade die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Steuer­

recht auf das zugunsten der (höheren) Mittelschicht ausgerichtete Privilegiensystem 
des bundesdeutschen Sozialstaates, das nunmehr durch einen fiskalpolitischen 
Schwerpunkt aufrechterha.lten werden soll. Neben der Entscheidung zur Vermögen­

steuer lassen sich die antisolidarischen Momente auch an der - vom Gesetzgeber 

gegenwärtig noch nicht zu berücksichtigenden - Kritik am § 12 Nr. 1 EStG (Nicht­
Abzugsfähigkeit der Kostcn der privaten Lebensführung) erkennen: Die von der 
Mehrheit der Verfassungsrichter vertrctene Position beinhaltet auch eine Berück­

sichtigung zwangsläufiger Unterhaltsaufwendungen in Höhe des § [610 BGB und 

anderer ,standesgemäßer< Vergünstigungen. 
In der Rechtsprechung de~ Bundesverfassungsgerichts zum Existenzminimum ist so 
nicht nur ein Moment des sozialen Ausgleichs enthalten. Der "Welfare Capitalism« 
versucht, zentrale, vom Verfassungsgericht mehrheitlich favorisierte, Macht- und 
Herrschaftsverhälrnisse der ,sozialen Marktwirtschaft< rechtsförmig zu stabilisieren. 

Ein breiter Verfassungsrechtsfolgendiskurs steht an. 

Roll' Lamprecht 

Vom Untertan zum Bürger 

Die Erfolgsgeschichte der Grundrechte 

Rechtzeitig zum 50. Gebun~;rag unserer Verfassung besc hreib t Roll' L"lllprecht, 
wie die Blirger der Bundesrepublik mündig "urden - mit Hilfe vieler Lektionen 
aus Karlsruhe. Don nämlich nahmen die abstrakten Grundrechte konkrete 
Gestalt an. Generationen von Bundesverfassungsrichtern erfüllten jedes einzel-
ne mit Leben - von Fall 7.U Fall. lhre Entscheidungen lesen sich, als ob ein 
Chronist des deutschen Alltags sie geschrieben hJl1e. Wenn e in Bürger den 
Staat erfolgreich in die Schranken lordern konnte , hane sich der Kampf nicht 
nur fUr ihn , so ndern auch fUr alle anderen gelohnt. Von diesen wegweisenden 
Urteilen is t hier die Rede. 
Der Aulbau des I:luches ergibt sich aus der Rei henfolge der Grundrechte. 
Lamprecht erWuten jedes zunächst an einer authentischen Prozeßgeschichte. 
Eine Ergänzung gibt dann jeweils Auskunft darüber, was der Anikel nußerdem 
noch regelt und was das Bundesverfassungsgericht hierzu erklän hat. 
Lamprechts Blick hinter die Kulissen verspricht ni cht nur ein anregendes Lese-
Abenteuer, sondern bietet auch handfesten Nut7.en: Denn auch der Jurist tut gut 
daran, s ich den konkreten SaChverhalt zu veranschaulichen, bevor er aus den 
~nspruchsvollen Obersätzen der Rechtsprechung zi tien. 
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